
EuroPaiSCiles Patentaint 	European Patent Office 
Beschwerdekammern 	 Boards of Appeal 

Fpv.0

o ffentlichunglmAmt3blett 	JJein
lcation in the Official Journal V s/No

blication au Journal Officle) 	0 /Non 

Akterizeichen / Case Number / No  du recours : 	T 27 1/87 - 3 . 5 . 1 

Anmeldenummer / Filing No / No  de Ia demande: 	82 200 509.6 

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / No  de Ia publication: 	66 904 

Bezeichnung der Erfindung: 	Schaltvers tarker  
Title of invention: 
Titre de linvention 

Klassifikation / Classification / Classement : 	HO 3 F 3/2 17 

Office européen des brevets 
Chambres do recours 

ENTSCHEIDLJNG I DECISION 
vom/of/du 	7. November 1989 

Anmelder / Applicant / Demandeur: 

Patentinhaber / Proprietor of the patent / 
	BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. 

Titulaire du brevet 

Einsprechender / Opponent / Opposant 
	AEG Aktiengesellschaft 

Stichwort / Headword / Référence 

EPOIEPC/CBE 	 Artikel 56 

Schlagwort/Keyword/Motclé: 	Erfinderische Tatigkeit - ja" 

Leitsatz / Headnote I Sommaire 

EPA/EPO/OEB Form 3030 10.66 



Europäisches 	European Patent 
Patentamt 	Office 
Beschwerdekammern 	Boards of Appeal 

Aktenzeichen: T 271/87 - 3.5.1 

Office européen 
des brevets 

Chambres de recours 

ENTSCHEIDTJNG 
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 

vom 7. November 1989 

BeschwerdefUhrer: 	AEG Aktiengesellschaft, Berlin und Frankfurt 
(Einsprechender) 	PTL 

Postfach 70 02 20 
Theodor-Stern-Kai 1 
D-6000 Frankfurt 70 (DE) 

Vertreter: 

Beschwerdegegner: 
	

BBC-Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. 
(Patentinhaber) 
	

HaselstraIe 
CH-5401 Baden (CH) 

Vertreter: 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Einspruchsabteilung des 
Europaischen Patentamts vom 10. Juni 1986, mit 
der der Einspruch gegen das europAische Patent 
Nr. 66 904 aufgrund des Artikels 102(2) EPU 
zurQckgewiesen worden ist. 

Zusammensetzung der Kanimer: 

Vorsitzender: P.K.J. van den Berg 
Mitglieder: 	W.J.L. Wheeler 

E. Persson 

EPNEPOIOEO Form 3002 11.88 



1 	T 271/87 

Sachverhalt und Antrãge 

Auf die am 29. April 1982 unter Inanspruchnahme einer 

Priorität vom 1. Juni 1981 (CE 3578/81) eingereichte 

europäische Patentanmeldung Nr. 82 200 509.6 wurde das 

europäische Patent Nr. 66 904 erteilt. Der Hinweis auf die 

Erteilung wurde am 21. August 1985 bekanntgemacht. 

Das erteilte Patent enthält zwei Patentanspruchsfassungen, 

von denen Patentanspruch 1 der Fassung für die Vertrags-

staaten CH, FR, LI und NL lautet: 

1. Schaltverstärker für analoge NF-Signale, mit einem A/D-

Wandler (11), derdas analoge NF-Signal in mindestens zwei 

Impulsfolgen wandelt, und mit mindestens zwei Verstärker-

stufen (43, 44, 45) von denen jede einen Transformator 

(20) enthãlt, dessen Primärwicklung (21) mit einer 

Spannungsquelle und dessen Sekundârwicklung mit einer 

Diodenkaskade verbunden 1st, und mindestens ein von der 

Impulsfolge gesteuertes Schaltelement für den von der 

Spannungsquelle an die Diodenkaskade zu übertragenden 

Strom, sowie mit einem an die Diodenkaskade angeschlos- 

senen Tiefpal3filter, dadurch gekennzeichnet, daB die 

Primàrwicklung (21) des Transformators (20) mit einer 

Wechselspannungsquelle (22) verbunden 1st und die 

Verstàrkerstufe (43, 44, 45) eine an die Sekundärwicklung 

(23, 24, 25) des Transformators (20) angeschlossene 

Gleichrichterschaltung (27, 31, 35; 28, 32, 36; 29, 33, 

37) enthàlt, und daB die Gleichrichterschaltung (27, 31, 

35; 28, 32, 36; 29, 33, 37) wenigstens zwei Ausgänge 

aufweist, von denen der elne über das Schaltelement (39, 

40, 41) und der andere direkt an die Diodenkaskade (47) 

angeschlossen und zwischen den beiden AnschluBpunkten 

mindestens eine Diode (50, 49, 48) vorgesehen 1st. 
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V 

Die sich diesein Patentanspruch anschlieBenden, abhängigen 

Ansprüche 2 bis 8 betreffen die weitere Ausgestaltung des 

Schaltverstãrkers nach diesem Anspruch 1. 

Patentanspruch 1 der Fassung für die Vertragsstaaten DE 

und GB ist dem Patentanspruch 3 der Fassung für die 

Vertragsstaaten CH, FR, LI und NL inhaitlich gleich. Die 

sich diesein Patentanspruch 1 anschlieBenden, abhängigen 

Ansprüche 2 bis 7 betreffen die weitere Ausgestaltung des 

Schaltverstärkers nach diesem Anspruch 1. 

III. 	Gegen dieses Patent hat die Beschwerdeführerin am 

17. Mai 1986 Einspruch eingelegt, der damit begründet 

wurde, daB der Gegenstand des Streitpatents nicht neu sei, 

bzw. nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Zum 

Stand der Technik wurden folgende Druckschriften genannt: 

US-A-4 121 205; 

Buch "Haibleitertechnik", AEG-Telefunken-Handbücher, 

Band 3, Berlin 1970, Seiten 155 bis 160; 

Buch "Stromversorgung elektronischer Schaltungen und 

Geràte" von W. Wagner, Hamburg 1964, Seiten 625 bis 

638; 

Buch "Telefunken Röhrentaschenbuch", Berlin 1956, 

Seite 310; 

Buch "Power Semiconductor Circuits', von S.B. Dewan 

und A. Straughen, New York 1975, Seiten 204 bis 

211; 

FR-A-1 590 167; 

US-A-3 748 492. 

IV. 	Durch Entscheidung vom 10. Juni 1987 hat die Einspruchs- 

abteilung den Einspruch zuruckgewiesen. 

04559 



4 	 3 	 T 271/87 

V. 	Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin am 
Juli 1987 Beschwerde em. Die Beschwerdegebühr wurde am 

24. Juli 1987 entrichtet. Die Beschwerdebegründung ging am 

Oktober. 1987 em. Dabei hat die Beschwerdeführerin 

weitere Druckschriften herangezogen, nämlich: 

US-A-4 238 820; 

EP-A-0 001 722; 

UdSSR-Urheberschein Nr. 554 607; 

DE-A-1 816 530. 

Eine Ubersetzung der Druckschrift (10) ins Deutsche wurde 

am 2. Februar 1988 eingereicht. 

VI. 	Am 7. November 1989 wurde mündlich verhandelt. 

Die Beschwerdeführerin hat im wesentlichen vorgebracht, 

dal3 der Schaltverstârker des Streitpatents gemàl3 

Anspruch 1 für CII usw. sich von dem in Figur 2 der 

Druckschrift (1) gezeigten Schaltverstàrker nur dadurch 

unterscheide, daB die Schalter (12A - 12N) durch Dioden 

ersetzt seien, da es für den Fachmann selbstverstãndlich 

sei, die ungeerdeten Spannungsquellen (hA - uN) als 

Transformatorschaltungen mit eineiu primärseitig an eine 

Wechselspannungsquehle und sekundärseitig an eine 

Gleichrichterschaltung angeschlossenen Transformator 

auszuführen. Wenn der Fachmann versuchen würde, den Stand 

der Technik gemäl3 Druckschrift (1) dahingehend zu 

vereinfachen, daB jede Verstärkerstufe nur ein Schalt-

element benotigte (vgl. die in Spalte 2 des Streitpatents 

gestehite Aufgabe), ware es ihm klar, daB die Schalter 

(12A - 12N) durch Dioden ersetzt werden kónnten. Eine 

vergleichbare Schaltung mit Transformatoren, Gleich-

richtern und Dioden sei namhich aus Druckschrift (2) - 

Abschnitt 4.8.6 und Bud 4/59 - bekannt, die zum Grund- 
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wissen des Fachmannes gehäre. Wenn die Schalter (12A -12N) 

beim Stand der Technik gemãB Druckschrift (1) durch Dioden 

ersetzt seien, entstehe ein Schaltverstärker gemäB 

Anspruch 1 (für CH usw.) des Streitpatents. Infolgedessen 

beruhe der Gegenstand dieses Anspruchs 1 nicht auf einer 

erfinderischen Tãtigkeit. 

Die Beschwerdegegnerin hat nicht bestritten, daB die 

Ausführung der in Druckschrift (1) gezeigten ungeerdeten 

Spannungsquellen (hA - uN) als Transforniatorschaltungen 

mit einem primàrseitig an eine Wechselspannungsquehle und 

sekundàrseitig an eine Gleichrichterschaltung 

angeschlossenen Transforinator nahehiegend sei. Sie hat 

jedoch bestritten, daB es naheliegend sei, die Schalter 

(12A - 12N) durch Dioden zu ersetzen. Diesbezüglich hat 

sie im wesenthichen vorgebracht, daB Druckschrift (1) 

einen Verstàrker für Lautsprecherbetrieb betreffe. Die 

Spannungsquellen (hA - uN) seien binàr gewichtet. Wenn 

die Schalter (12A - 12N) durch Dioden ersetzt würden, 

kännten die niedrigsten Stufen den Spannungsabfall der 

Dioden der häheren Stufen nicht überwinden. Der Verstàrker 

würde also nicht mehr funktionieren. AuBerdem sei die 

Aufgabe objektiv zu bestimmen. Die im Streitpatent 

gestelite Aufgabe gehe nicht von Druckschrift (1) aus. 

Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der ange-

fochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streit-

patents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzu-

weisen und das Patent in unverãnderter Form aufrechtzuer-

halten, hilfsweise das Patent aufrechtzuerhalten auf der 

Grundlage eines unabhàngigen Anspruchs für Cli usw., der 

die Kombination der Merkmale der Ansprüche 1 und 4 für CH 

usw. des erteilten Patents enthãlt, sowie eines unabhangi- 
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gen Anspruchs für DE und GB, der die Kombination der Merk-

male der Ansprüche 1 und 3 für DE und GB des erteilten 

Patents enthält. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU und ist somit zulãssig. 

Druckschrift (1) of fenbart einen Schaltverstärker für 

analoge NF-Signale, mit 

einejn A/D-Wandler (siehe Spalte 2, Zeilen 14 bis 21), der 

das analoge NF-Signal in eine Mehrzahl von Impuisfolgen 

(an den Ausgãngen des Schieberegisters 2) wandelt, 

einer Nehrzahl von ungeerdeten Konstantspannungsquellen 

(hA bis uN), deren interne Struktur nicht of fenbart 

ist, 

einer Mehrzahl von Schaltern (12A bis 12N, 13A bis 13N), 

die von der Impuisfolgen gesteuert werden, wobei die 

Schalter (12A bis 12N) eine Schalterkaskade bilden, 

und einein an die Schalterkaskade angeschlossenen Tief-

pal3filter (21, siehe Spalte 3, Zeilen 21 bis 25), 

wobei jede Konstantspannungsquelhe zwei Ausgänge hat, von 

denen der eine (-) über eines der Schalter (13A bis 13N) 

und der andere (+) direkt an die Schalterkaskade ange-

schiossen ist, und zwischen den beiden AnschluBpunkten em 

Schalter (12A bis 12N) vorgesehen ist. 
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Der Schaltverstàrker gemäB Anspruch 1 für CH usw. des 
Streitpatents unterscheidet sich von deiu aus Druckschrift 
(1) bekannten Schaltverstãrker dadurch, daB jede Konstant-
spannungsquelle (hA bis uN) als Transformator realisiert 
1st, dessen Priniärwicklung an eine Wechselspannungsquelle 
und dessen Sekundàrwicklung an eine Gleichrichterschaltung 
angeschlossen ist, und daB er eine Diodenkaskade anstatt 
der Schalter (12A bis 12N) aufweist. 

Obwohl es naheliegend sein dürfte, jede Spannungsquehle 
(l].A bis uN) als Transforinator zu reahisieren, dessen 
Primarwicklung an eine Wechselspannungsquehle und dessen 
Sekundarwicklung an eine Gleichrichterschaltung 
angeschlossen 1st, ist die Kaimner der Meinung, daB das 
Ersetzen der Schalter (12A bis 12N) durch Dioden nicht 
nahehiegend 1st. 

Beiin Stand der Technik gemaB Druckschrift (1) sind die 
Spannungen der Quehlen (hA bis UN) binär gewichtet. Die 
Kammer teilt die Meinung der Beschwerdegegnerin, daB bei 
dem in Druckschrift (1) angegebenen Beispiel mit 13 Stufen 
(siehe Spalte 2, Zeile 21 und 22) die Spannung der 
niedrigsten Queue (UN) das 4096-tel der Spannung der 
höchsten Queue (hA) beträgt. Wenn - zugunsten der 
Beschwerdeführerin - eine relativ hohe Ausgangsspannung 
zum Lautsprecher von 200V angenommen würde, würde die 
Spannung der Queue (hA) lOOV und die der Queue (uN) 
nur etwa 25mV betragen. Da der Mindestspannungsabfaul über 
eine leitende Diode etwa 500mV betragt, würde die Suimne 
der Spannungen der niedrigsten Stufen nicht ausreichen, 
die Dioden der häheren Stufen durchzuschalten. Daher 
kännen die Schalter (12A bis 12N) nicht ohne weiteres 
durch Dioden ersetzt werden. 

Nach Meinung der Kammer würde der Fachmann ohne AnlaB 
nicht versuchen, etwa als Selbstzweck, den aus Druck- 
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schrift (1) bekannten NF-Verstârker so umzubauen, daB die 
Schalter (12A bis 12N) durch Dioden ersetzt werden 
kännten. 

In Druckschrift (2) zeigt Bud 4/59 einen Thyristor-
Hochspannungsstroinrichter mit einer Nehrzahl von Teil-
stromrichterschaltungen, von denen jede einen Transforma-
tor enthält, dessen Primärwicklung mit einer Spannungs-
queue und dessen Sekundarwicklung über eine Gléichrich-
terschaltung mit einer Diodenkaskade verbunden ist. Diese 
Schaltung eignet sich nicht für die Verstàrkung von analo-
gen NF-Signalen. Auch wenn Druckschrift (2) als ein zum 
ailgemeinen Grundwissen des Fachmannes gehäriges Lehrbuch 
betrachtet werden kann, gibt es keinen Stützpunkt dafür, 
daB der Fachinann ohne Anregung auf die Idee koinmen würde, 
die Diodenkaskade-Schaltung von dem im Bud 4/59 gezeigten 
Hochspannungsstromrichter bei einein Schaltverstãrker für 
analoge NF-Signale zu verwenden. Ahnliches gilt in bezug 
auf die Druckschriften (3) bis (9): keine davon befaBt 
sich mit einemn Schaltverstãrker für analoge NF-Signale. 

Druckschriften (10) und (11) offenbaren Verstärker für 
analoge NF-Signale, die keine Diodenkaskade aufweisen. 

Gemnäl3 Artikel 114 (1) hat die Kammer auch die in Spalte 1 
des Streitpatents genannte Druckschrift EP-A-25 234 in 
Betracht gezogen. Diese Druckschrift zeigt nãmlich eine 
Diodenkaskade zum Aufsununieren von Teilspannungen in einem 
Schaltverstärker für analoge NF-Signale mit einer Mehrzahl 
von Verstärkerstufen, von denen jede zwei Transformatoren 
aufweist, deren Sekundàrwicklungen an die Diodenkaskade 
angeschlossen sind. Dart werden jedoch breitenmodulierte 
Impulse gleicher Amplitude mittels der Diodenkaskade 
aufsummnjert. Das unter Ziffer 5 oben erwãhnte Problem 
taucht nicht auf. Weil die in der genannten Druckschrift 

4 
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EP-A-25 234 verwendeten Grundprinzipien nicht ohne 
weiteres auf den Verstärker gemäl3 Dl ubertragbar sind, ist 
die Kammer der Meinung, daB der Fachmann ohne Anregung 
nicht auf die Idee koinmen würde, den aus Dl bekannten 
Schaltverstàrker so umzubauen, daB die Schalter (12A bis 
12N) durch die aus EP-A-25 234 bekannte Diodenkaskade 
ersetzt werden könnten. 

Zusammenfassend folgt nach Auffassung der Kainmer, daB sich 
der Gegenstand des Anspruchs 1 für CH, FR, LI und NL des 
Streitpatents nicht in naheliegender Weise aus dem von der 
Beschwerdeführerin vorgebrachten Stand der Technik ergibt. 
Er beruht soinit auf einer erfinderischen Tatigkeit liii 
Sinne von Artikel 56 EPU. Da die übrigen Anspruche beider 
Patentanspruchsfassungen spez ielle Ausführungsformen des 
Schaltverstãrkers nach Anspruch 1 für CH usw. betreffen, 
beruhen ihre Gegenstände ebenfalls auf einer erfinderi-
schen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU, so daB der in 
Artikel 100(a) EPU genannte Einspruchsgrund der Aufrech-
terhaltung des Streitpatents in unverànderter Form nicht 
entgegensteht. 

Dein Hauptantrag der Beschwerdegegnerin 1st also gemäB 
Artikel 102(2) EPO stattzugeben. Der Hilfsantrag 1st damit 
gegenstandsios geworden. 

Bei dieser Sachiage ist die Beschwerde zurückzuweisen. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 	 P.K.J. van den Berg 

li 
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